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Stadtverwaltung Eisenach Eisenach, 24.08.2005
Oberbürgermeister

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur 14. Sitzung des Stadtrates  der Stadt Eisenach am Freitag, dem
09. September 2005, um 16.00 Uhr, im Saal 13, EG, V erwaltungsgebäude, Markt 22 (Ein- und
Ausgang über Badergasse), mit folgender Tagesordnun g ein:

I. Öffentlicher Teil

1) Eröffnung und Begrüßung
2) Einwohnerfragestunde
3) Genehmigung der Niederschrift über die 12. Sitzung am 24. Juni 2005 – öffentlicher Teil
4) Genehmigung der Niederschrift über die 13. Sitzung am 13. Juli 2005 – öffentlicher Teil
5) Mitteilungen des Oberbürgermeisters
6) 1. Änderung der Zweckvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben im Bereich des öffentlichen

Gesundheitsdienstes
7) Entlastung des Verwaltungsrates der Wartburg-Sparkasse für das Geschäftsjahr 2004
8) 3. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Stadtbibliothek Eisenach

hier: Einbringung
9) Jährliche Ausgabe kostenloser Benutzungsausweise für alle Zweitklässler für die Stadtbibliothek

Eisenach
10) Nachbesetzung eines Mitgliedes des Kulturbeirates
11) Bebauungsplan Nr. 3.2 „Obere Mühlhäuser Straße“ Stadt Eisenach (2. Entwurf)

hier: Abwägungsbeschluss
12) Bebauungsplan Nr. 14 „Auf dem Gries“ Stadt Eisenach (2. Entwurf)

hier: Abwägungsbeschluss
13) Einfacher Bebauungsplan Nr. 23 „Südstadt“

hier: 2. Änderung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 (1) BauGB
14) Bebauungsplan der Stadt Eisenach Nr. 23 „Südstadt“, Teilbebauungsplan Nr. 23.2 „Predigerhöhe“

hier: 1. Zustimmung zum Entwurf
       2. Auslegung des Planentwurfes

15) Klarstellungssatzung „Blaue Linie West“
hier: Einbringung

16) Bebauungsplan der Stadt Eisenach Nr. 1 HZ „Gewerbegebiet und Sondergebiet für ein
Einkaufszentrum“
hier: Städtebaulicher Vertrag zur 1. Änderung des Teilbereiches „Sondergebiet für ein Einkaufszentrum“

17) Übernahme der anteiligen Kosten durch die Stadt Eisenach im Flurbereinigungsverfahren
Großenlupnitz

18) Übernahme der anteiligen Kosten durch die Stadt Eisenach im Flurbereinigungsverfahren
Eisenach/Nord durch die Stadt Eisenach

19) Übernahme der anteiligen Kosten durch die Stadt Eisenach im Flurbereinigungsverfahren Hötzelsroda
20) Jahresabschluss 2003 des Eigenbetriebes Stadtwerke Eisenach
21) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Aufstellung einer Gestaltungssatzung für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 12.1
„Automobilwerk Eisenach Stammwerk“

22) Antrag des Ortsbürgermeisters von Stockhausen
Antrag zur Erteilung eines Nachtfahrverbotes für die Ortsdurchfahrt Stockhausen B 84

23) Antrag der PDS-Stadtratsfraktion – Mitwirkung Eisenachs in einem Städteverbund Thüringer Wald
24) Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

Gesellschaftsangelegenheiten
Grundstücksangelegenheiten

Schneider
Oberbürgermeister
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 10 10-st

Betreff

1. Änderung der Zweckvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben im Bereich des öffentlichen
Gesundheitsdienstes

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 50100.71200

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 774-37/97 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Gesundheitswesen empfiehlt:
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:
Der Stadtrat beschließt:

Dem Abschluss der 1. Änderung der Zweckvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben im Bereich
des öffentlichen Gesundheitsdienstes wird zugestimmt.

II. Begründung

Mit Schreiben vom 20.12.2004 forderte der Wartburgkreis eine „angemessenere“ Kostenbeteiligung der

Stadt Eisenach am öffentlichen Gesundheitswesen und kündigte „rein vorsorglich“ die entsprechende

Zweckvereinbarung mit der Stadt Eisenach zum 31.12. 2005.

Aufgrund dieses Schreibens erfolgten intensive Verhandlungen und umfangreiche Kostenberechnungen

beider Vertragsparteien.

Im Ergebnis wird vorgeschlagen, den derzeit geltenden Einwohnerschlüssel (z.Zt.23,90 %) durch einen

festen Prozentsatz von 28,5 % zu ersetzen. Dieser Prozentsatz resultiert aus einem umfangreichen

Berechnungsverfahren zu erforderlichen Planstellen selbständiger Gesundheitsämter und stellt letztlich

einen Kompromiss zwischen den Sicht- und Berechnungsweisen der beiden beteiligten Verwaltungen da.

Dieser Kompromiss ist für die Stadt Eisenach als finanziell akzeptabel anzussehen und fachlich im Sinne

einer optimalen Aufgabenerfüllung der beiden Gebietskörperschaften sinnvoll.

Durch die Vertragsänderung steigen die jährlichen Zuschüssen an den Wartburgkreis von derzeit rd.

405.000 Euro um ca. 80.000 Euro auf ca. 485.000 Euro.

Dieser Betrag liegt jedoch deutlich unter den Kosten, welche für ein eigenes städtisches Gesundheitsamt

aufzubringen wären.

Zur Vermeidung kurzfristiger erneuter Nachverhandlungen über den städtischen Anteil an der
Finanzierung des Gesundheitswesens wurde mit dem Landkreis der Abschluss einer entsprechenden
Protokollerklärung vereinbart, welche den Finanzierungsanteil grundsätzlich auf 5 Jahre festschreibt.

Die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes, welche durch die Zweckvereinbarung übertragen

werden, gehören zum übertragenen Wirkungskreis und fallen somit in die Zuständigkeit des

Oberbürgermeisters.
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Aufgrund der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Eisenach wird der Stadtrat jedoch

um Zustimmung zum Abschluss der 1. Änderung gebeten.

Oberbürgermeister Beigeordnete

Anlagen und Verteiler
Entwurf 1. Änderung der Zweckvereinbarung und Protokollerklärung
-Alle Stadträte-
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Strathmann Strathmann (Tel.:101)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

II

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

1. Änderung der
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Zweckvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben im Bereich
des öffentlichen Gesundheitsdienstes

zwischen

dem Wartburgkreis,
vertreten durch den Landrat, Herrn Dr. Kaspari,
dienstansässig: Erzberger Allee 14, 36433 Bad Salzungen

- Landkreis -

und

der Stadt Eisenach,
vertreten durch den Oberbürgermeister, Herrn Schneider,
dienstansässig: Markt 1, 99817 Eisenach

- Stadt -

I.

Die Zweckvereinbarung vom 02.12.1997, veröffentlich t im Thüringer Staatsanzeiger
1998, S. 95 f, wird wie folgt geändert:

§ 2 wird wie folgt geändert:

1.) In Absatz 2 werden die Worte:

„sowie die vom Statistischen Landesamt veröffentlic hten Einwohnerzahlen
zum 31.12. des vorvergangenen Jahres“.

ersatzlos gestrichen.

2.) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„Der Erstattungsbetrag beträgt 28,5 vom Hundert des  laufenden Zuschuss-
 bedarfs des Gesundheitsamtes (Verwaltungshaushalt – Unterabschnitt
 Fachdienst Gesundheit - sowie weitere einschlägige  Haushaltsstellen).“

3.) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte:

„und der Einwohnerzahlen“

ersatzlos gestrichen.

4.) In Absatz 5 werden die Worte

„ 4 % über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank “
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durch die Worte

„5 Prozentpunkte über dem jeweils gültigen Basiszin s nach § 247 Abs. 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuches“

ersetzt.

5.) In Absatz 6 werden die Worte:

„und kalkulatorische Kosten“

gestrichen.

6.) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8.

7.) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 eingefügt:

„Investitionskosten werden als kalkulatorischen Kos ten nach ihrer
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer in die Ermittlun g des
Erstattungsbetrags einbezogen. Die betriebsgewöhnli che Nutzungsdauer
bemisst sich nach den amtlichen Abschreibungstatbel len. Eine
kalkulatorische Verzinsung entfällt.“

II.
In-Kraft-Treten

Die Änderung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbe hörde. Sie tritt am
01.01.2006 in Kraft.

Bad Salzungen, ......................... Eisenach,
.........................
Wartburgkreis Stadt Eisenach

.............................. ..............................
Dr. Kaspari (S.) Schneider (S.)
Landrat Oberbürgermeister
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PROTOKOLLERKLÄRUNG

Der Wartburgkreis und die Stadt Eisenach sind sich darin einig, dass der im § 2 Abs. 3
neu vereinbarte Prozentsatz von 28,5 % bis zum 31.12.2010 gelten soll, sofern keine
erheblichen Veränderungen der Aufgabenstruktur oder der Finanzierung des öffentlichen
Gesundheitswesen eine Neuverhandlung rechtfertigen.

Bad Salzungen, ......................... Eisenach,
.........................
Wartburgkreis Stadt Eisenach

.............................. ..............................
Dr. Kaspari (S.) Schneider (S.)
Landrat Oberbürgermeister

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.1 / 81 25 04 - kl

Betreff

Entlastung des Verwaltungsrates der Wartburg-Sparkasse für das Geschäftsjahr 2004

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat
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Wirtschafts-, Land- und
Forstwirtschaftsausschuss

Schul-, Sport- und Kulturausschuss

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Rechnungsprüfungsausschuss

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuß empfiehlt,

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

1. Der Stadtrat nimmt den Jahresabschluß mit Bestätigungsvermerk sowie den Lagebericht der
Wartburg-Sparkasse für das Geschäftsjahr 2004 zur Kenntnis.

2. Dem Verwaltungsrat der Wartburg-Sparkasse wird für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung
erteilt.

II. Begründung

Der Verwaltungsrat der Wartburg-Sparkasse hat in seiner Sitzung am 15. Juli 2005 den mit dem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Prüfungsstelle des Sparkassen- und Girover-bandes
versehenen Jahresabschluß zum 31. Dezember 2004

mit einer Bilanzsumme von 1.479.520.669,58 €
und einem Jahresüberschuß von 3.500.000,00 €

einstimmig festgestellt und den Lagebericht des Vorstandes der Sparkasse gebilligt.

Dem Vorstand wurde in der Sitzung des Verwaltungsrates am 15. Juli 2005 gemäß § 20 Abs. 4 Thüringer
Sparkassengesetz (ThürSpkG) Entlastung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2004 erteilt.

Ein ausschüttungsfähiger Gewinn nach § 21 ThürSpkG ist nicht vorhanden, da die Sicherheits-rücklage
nicht mindestens 5 v.H. der Bilanzsumme beträgt. Der Anteil der Sicherheitsrücklage an der
Bilanzsumme beläuft sich auf 3,53 v.H.

Gemäß § 20 Abs. 5 ThürSpkG beschließt die Vertretungskörperschaft des Trägers über die Entlastung
des Verwaltungsrates.

Als Anlagen werden beigefügt Kopien der Verwaltungsratsbeschlüsse über die Feststellung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2004, der Billigung des Lageberichtes, der Verwendung des
Jahresüberschusses, des Beschlusses zur Entlastung des Vorstandes sowie des Berichtes des
Verwaltungsrates.

Schneider
Oberbürgermeister

Anlagen
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Hartmann Klopfleisch

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

02 41 42 00 03

Betreff

3. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Stadtbibliothek Eisenach
Hier: Einbringung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 35200.11500
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0110/2000 Beschluss-Nr.: ^0406/2001 Beschluss-Nr.: 0563/2002 Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:
Der Stadtrat der Stadt Eisenach nimmt den als Anlage beigefügten Entwurf der 3. Änderungssatzung zur
Gebührensatzung der Stadtbibliothek Eisenach zur Kenntnis und verweist ihn zur weiteren Beratung in
den Auschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus, in den Ausschuss für Bildung,
Schule und Sport sowie in den Haupt- und Finanzausschuss.
Die Beschlussfassung soll in der nächsten Stadtratssitzung erfolgen.

II. Begründung

Die Entwicklung von Leselust sowie Lese- und Medienkompetenz mit dem Ziel, dass sich die
Bürgerinnen und Bürger in der Informatuionsgesellschaft zurechtfinden, Informationen gezielt suchen,
auswählen und bewerten können – die zentrale Aufgabe Öffentlicher Bibliotheken wie der
Stadtbibliothek Eisenach – schließt neben der Beschaffung, Aufbereitung und Bereitstellung von Medien
und Informationen insbesondere auch deren Vermittlung ein. Ein geeignetes Mittel zur Vermittlung der
Medien-, Informationsangebote und Leistungsangebote sind nicht zuletzt öffentlichkeitswirksame
Aktionen, mit deren Hilfe Bürgerinnen und Bürger auf die Möglichkeiten einer Bibliothek aufmerksam
gemacht werden und ihr Interesse geweckt wird, sich mit dem vielfältigen Informationsangebot unserer
Gesellschaft mittels Unterstützung von Fachleuten auseinanderzusetzen und es zu nutzen.
Erfahrungsgemäß haben sich bereits in vielen Bibliotheken Werbemaßnahmen bewährt, die mit einer
begrenzten Ausgabe kostenloser Nutzungsausweise für die Öffentliche Bibliothek verbunden waren –
z.B. als Preise bei besonderen Bibliotheksveranstaltungen, als Danke für ehrenamtliches Engagement o.ä.
Der Leitung der Stadtbibliothek sollte es möglich sein, dieses Werbemittel verantwortungsbewußt im
Zusammenhang mit bestimmten bibliotheksspezifischen Aktivitäten –ggf. auch kurzfristig – einzusetzen.

Für Stadtpassinhaber sollte eine detaillierte Gebührenregelung getroffen werden. Bisher war nur eine
Ermäßigung für Erwachsene für eine Jahreskarte vorgesehen. Die Ermäßigung soll auch auf Kinder,
Familien und die Vierteljahreskarte ausgeweitet werden.

Es sind Anpassungen an die aktuelle Verwaltungskostensatzung erforderlich.

Die in der jetzt gültigen Fassung der Gebührensatzung enthaltenen Rahmengebühren sind laut Auskunft
des Thüringer Landesverwaltungsamtes rechtlich zweifelhaft. Da von den Gebührenrahmen in keinem
der beiden Fälle bisher mehr als die Mindestgebühr veranschlagt worden ist, wurden die entsprechenden
Positionen geändert. Für Fernleihbestellungen wird auch künftig nur 1,- € verlangt. Bei Beschädigungen,
Verschmutzung oder Verlust von Verbuchungsunterlagen werden 3,- € verlangt; bei erheblichen
Beschädigungen oder Verschmutzungen ist Schadensersatz zu leisten, wie in der Benutzungssatzung
unter § 8 Abs. (4) geregelt.

Oberbürgermeister hauptamtliche Beigeordnete

Anlagen
Entwurf der 3. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Stadtbibliothek Eisenach

Verteiler
alle Stadtratsmitglieder
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Ute Lieske Reinhard Lorenz Dr. Annette Brunner

 (Tel.:73 49 - 676)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

10

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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3. Änderungssatzung vom ......................... zur Gebührensatzung der
Stadtbibliothek Eisenach

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 Satz 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16.08.1993 (GVBl. S.
501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt
geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 10.03.2005 (GVBl. S. 58), der §§ 2, 10 und 12
des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 07.08.1991 (GVBl. S. 285,
329) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.12.2004 (GVBl. S. 889), und der Satzung
über die Benutzung der Stadtbibliothek Eisenach vom 09.03.2000 (Thür. Allgemeine Nr.
77 v. 31.03.2000, Eisenacher Presse - Thür. Landeszeitung Nr. 77 v. 31.03.2000) hat
der Stadtrat der Stadt Eisenach in seiner Sitzung am                   folgende 3.
Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Stadtbibliothek Eisenach beschlossen:

§ 1
Änderung der Satzung

Die Gebührensatzung der Stadtbibliothek Eisenach vom 09.03.2000 (Thür. Allgemeine
Nr. 77 v. 31.03.2000, Eisenacher Presse - Thür. Landeszeitung Nr. 77 v. 31.03.2000),
zuletzt geändert durch 2. Änderungssatzung vom 12.07.2002 (Thür. Allgemeine Nr. 170
v. 24.07.2002, Eisenacher Presse - Thür. Landeszeitung Nr. 170 v. 24.07.2002), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Abs. 4 wird zu Abs. 3.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Abs. 1 wird ein neuer Abs. 2 wie folgt eingefügt:

„(2) Die Stadt kann im Zusammenhang mit besonderen Aktionen zur Leseförderung und
Vermittlung von Medienkompetenz kostenlose Nutzungsausweise für einen begrenzten
Zeitraum und begrenzten Nutzerkreis ausgeben.“

b) Die ehemaligen Abs. 2 und 3 werden zu den Abs. 3 und 4.

c) Im neuen Abs. 3 werden die Worte „Kinder und Jugendliche“ durch das Wort
„Personen“ ersetzt.
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3. Das in § 1 Abs. 2 als Bestandteil der Satzung be nannte und als Anlage
beigefügte Gebührenverzeichnis wird wie folgt geänd ert:

a) Position I. –Benutzungsgebühren- wird wie folgt neu gefasst:

„I. Benutzungsgebühren in Euro

1. Jahresgebühr für
a) Personen ab vollendetem 18. Lebensjahr
b) Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,

Studenten, Inhaber des Sozialpasses der Stadt
Eisenach ab vollendetem 18. Lebensjahr und
Personen nach § 13 Satz 2 der Satzung über die
Benutzung der Stadtbibliothek Eisenach

c) Inhaber des Sozialpasses der Stadt Eisenach bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr

d) Juristische Personen

10,00

5,00

2,50
15,00

2. Familienkarte für ein Jahr für
a) Familien mit mindestens einem Kind
b) Familien mit mindestens einem Kind, deren

anzumeldende Familienangehörige Inhaber des
Sozialpasses der Stadt Eisenach sind

15.00

7,50

3. Schnupperkarte für ¼ Jahr für
a) Personen ab vollendetem 18. Lebensjahr
b) Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,

Studenten sowie Inhaber des Sozialpasses der Stadt
Eisenach ab vollendetem 18. Lebensjahr

c) Inhaber des Sozialpasses der Stadt Eisenach bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr

3,00

1,50

1,00“

b) In Position II. –Gebühren für Ersatzleistungen- wird Ziff. 3 wie folgt neu gefasst:

„3. Beschmutzung oder Beschädigung, auch Verlust von
Verbuchungsunterlagen (Strichcode o. ä.)
je Medieneinheit 3,00“

c) In Position IV. –Gebühren für Sonderleistungen- werden die Ziff. 2. und 3. wie folgt
neu gefasst:

„2. Benutzung des Internet, je angefangene halbe Stunde
a) für Personen ab vollendetem 18. Lebensjahr
b) für Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,

Studenten, Inhaber des Sozialpasses der Stadt
Eisenach und Personen nach § 13 Satz 2
der Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek

1,00

0,50

3. Bestellung im Fernleihverkehr
- je Medieneinheit 1,00“
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d) Position V. –Gebühren für sonstig erbrachte Leistungen- wird wie folgt geändert:

1. Ziff. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„1. Anfertigen von Kopien, Ausdrucke von Medieneinheiten je
angefangene Seite bis DIN A 3
- für die ersten 50 Seiten, je Seite
- für jede weitere Seite, je Seite

0,50
0,15“

2. Ziff. 2 wird wie folgt geändert:

In Buchst. a) wird die Zahl „12,00“ durch die Zahl „15,00“,

in Buchst. b) wird die Zahl „10,00“ durch die Zahl „11,00“ und

in Buchst. c) wird die Zahl „8,00“ durch die Zahl „9,00“ ersetzt.

§ 2
In - Kraft - Treten

Diese 3. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Eisenach, den
Stadt Eisenach

(Siegel)

Schneider
Oberbürgermeister

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen
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02 41 42 00 03

Betreff

Jährliche Ausgabe kostenloser Benutzungsausweise für alle Zweitklässler für die Stadtbibliothek
Eisenach
Hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 35200.11500
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0047/2004 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Ausschuss für Bildung, Schule und Sport empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

Jährlich erhalten alle Kinder der 2. Klasse in Eisenacher Schulen einen auf ein Jahr befristeten
kostenlosen Leseausweis für die Stadtbibliothek Eisenach, nachdem sie an einer
Einführungsveranstaltung im Klassenverband zur Nutzung der Bibliothek und deren Möglichkeiten
teilgenommen haben.

II. Begründung

Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat in seiner Sitzung am 01. Oktober 2004 erstmals den Beschluss
(Beschluss-Nr. 0047/2004) gefasst, dass alle Zweitklässler in Eisenach einen kostenlosen Jahresausweis
zur Bibliotheksbenutzung erhalten. Diese Initiative, das Lesen zu fördern und die Kinder frühzeitig an
das Lesen sowie die Nutzung der vielfältigen Medienarten zu Lern- und Freizeitzwecken in der
Bibliothek heranzuführen, ist auf sehr gute Resonanz gestoßen. Bis Mitte Mai haben 14 Schulklassen aus
7 Eisenacher Schulen an den entsprechenden Einführungsveranstaltungen teilgenommen; insgesamt 200
Kinder erhielten im Anschluss an diese Bibliothekseinführungen einen kostenlosen Benutzerausweis für
die Dauer von einem Jahr.
Um diese hervorragende Aktion zur Förderung von Leselust und Medienkompetenz dauerhaft zu
etablieren und damit jährlich allen Zweitklässlern den Einstieg in die Mediennutzung und den Zugang zu
ihrer Stadtbibliothek zu erleichtern, sollte der o.g. Beschluss gefasst werden. Die Leseförderung bei
Kindern erhält damit einen wichtigen Impuls und die Stadtbibliothek gewinnt perspektivisch neue
Benutzer.

Oberbürgermeister
G. Schneider

hauptamtliche Beigeordnete
U. Lieske

Verteiler
alle Stadtratsmitglieder
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Ute Lieske Reinhard Lorenz Dr. Annette Brunner

 (Tel.:73 49 - 676)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

II 41 41 00 05

Betreff

Nachbesetzung eines Mitgliedes des Kulturbeirates

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 00000.40100

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft,
Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt,

die Nachbesetzung eines Mitgliedes des Kulturbeirates

durch Herrn Georg Sebastian Erdmann

II. Begründung

Auf Grund des Ausscheidens von Johannes Schlecht ist die Nachbesetzung einer Stelle im Kulturbeirat
notwendig. Nach Beratung und Empfehlung des Kulturbeirates soll diese durch einen Vertreter des
Jugendbereichs besetzt werden.
Herr Erdmann hat sich sowohl durch seine Mitwirkung in der Eisenacher Musikszene als auch in
verschiedenen Jugendclubs als geeigneter Kandidat erwiesen.

Schneider                                                             Lieske
Oberbürgermeister Hauptamtliche Beigeordnete
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Lieske Lorenz Daut (Tel.:670 419)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.3 B- 3.2

Betreff

Bebauungsplan Nr. 3.2„Obere Mühlhäuser Straße“ Stad t Eisenach (2. Entwurf)
hier: Abwägungsbeschluss

Vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. Nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
–EUR-

Insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          

          

          
          

          

= verfügbar           

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr. 015/90      Beschluss-Nr.: 085/91      Beschluss-Nr.: 0783/97       Beschluss-Nr. : 1095/98          



B-Plan Nr. 3.2 „Obere Mühöhäuser Straße“ Stadt Eisenach (2. Entwurf) Abwägungsbeschluss Seite: 29
AZ: 65.3 B-3.2

I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

- die Abwägung nach §§ 1(6) und 1a BauGB a.F.über die Anregungen und Hinweise aus
  der Bürger- und TÖB-Beteiligung nach §§ 3 (2) und 4 BauGB, der Beteiligung der Nach-
  bargemeinden nach § 2 (2) BauGB zum 2. Entwurf  des Bebauungsplanes Nr. 3.2 „Obere
  Mühlhäuser Straße“ Stadt Eisenach mit integriertem Grünordnungsplan entsprechend
  dem Abwägungsvorschlag (Anlage 03)

II. Begründung

Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat am 26.05.2004 m it Beschluss-Nr. 0843/2004 den 2.
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 3.2 „Obere Mühlhäus er Straße“ Stadt Eisenach mit
integriertem Grünordnungsplan (GOP) beschlossen und  der Offenlegung der
Planzeichnung mit den textlichen Festsetzungen und der Begründung zum
Bebauungsplan + GOP zugestimmt.

Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen wurde am 18.06.2004 bekanntgemacht.

Die Bürgerbeteiligung nach § 3 (2) BauGB zum 2. Ent wurf des Bebauungsplanes Nr. 3.2
„Obere Mühlhäuser Straße“ Stadt Eisenach fand in de r Zeit vom 28.06.2004 bis
30.07.2004 statt.

Die Träger öffentlicher Belange (TÖB) und die Nachb argemeinden wurden nach §§ 4 und
2 (2)  BauGB mit Schreiben der Stadtverwaltung Eise nach vom 28.06.2004 über die
Auslegung des 2. Entwurfes zum Bebauungsplan inform iert und zur Abgabe einer
schriftlichen Stellungnahme bis zum 15.08.2004 aufg efordert.

Alle eingegangenen Anregungen und Hinweise der Bürg er, die Stellungnahmen der TÖB
und Nachbargemeinden zum 2. Entwurf wurden in die Abwägung nach §§ 1 (6) und 1a
BauGB in der Fassung der Bekanntgabe vom 27.09.1992 , zuletzt geändert am 27.07.2002,
eingestellt.  

Die vorliegenden Abwägungsvorschläge und Beschlusse mpfehlungen zu den einzelnen
Stellungnahmen (Ordnungsnummer 1-17) enthalten die zusammengefasste Beurteilung
aller bauplanungsrechtlichen und sonstigen abwägung srelevanten Aussagen zum 2.
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 3.2 „Obere Mühlhäus er Straße“ Stadt Eisenach mit
integriertem GOP.

Die Abwägung des 2. Entwurfes ermöglicht im Hinblic k auf die aktuelle Rechtslage des §
244 Abs.1 BauGB die erneute Einbringung sowie Besch lussfassung der Satzung zum
o.g. Bauleitplanverfahren durch den Stadtrat nach §  10 Abs.1 BauGB.
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Schneider                                                                           Nielsen
Oberbürgermeister Bürgermeister

Anlagen

01 - Übersicht der Stellungnahmen aus der Bürger- und TÖB-Beteiligung nach
        §§ 3 (2) und 4 BauGB  bzw. der gemeindenachbarlichen Abstimmung nach
        § 2 (2) BauGB,

                   Verteiler:        1 x Oberbürgermeister,
                                         1 x  Bürgermeister
                                               alle Mitglieder des Stadtrates

           02 - Stellungnahmen aus der Bürger-, TÖB- und Nachbarbeteiligung zum 2.Entwurf ,

  Verteiler:        1 x Oberbürgermeister,
                        1 x  Bürgermeister
                        5 x  Fraktionen des Stadtrates

           03 - Abwägungs- und Beschlussempfehlungen der Stadtverwaltung Eisenach,

  Verteiler:       1 x  Oberbürgermeister
                       1 x  Bürgermeister
                              alle Mitglieder des Stadtrates



B-Plan Nr. 3.2 „Obere Mühöhäuser Straße“ Stadt Eisenach (2. Entwurf) Abwägungsbeschluss Seite: 31
AZ: 65.3 B-3.2

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt Federführender Sachbearbeiter

Nielsen
Bürgermeister

Menge
Amt für Stadtentwicklung und

Wirtschaft

Wrona
Bearbeiter (Tel. 670 516)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

Baujur

TBA  
        

UWA

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.3 B - 14

Betreff

Bebauungsplan Nr. 14„Auf dem Gries“ Stadt Eisenach (2. Entwurf)
hier: Abwägungsbeschluss

Vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. Nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 61.000.65500.000
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 61.000.65500.000

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
–EUR-

Insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

55.000,00

                              -
                        3.173,06

          

0,00

                            -
                         0,00

          

55.000,00

                        -
                  3.173,06

          

= verfügbar 51.826,94 0,00 51.826,94

Frühere Beschlüsse
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Beschluss-Nr. 0180/91      Beschluss-Nr.: 0389/96      Beschluss-Nr.: 1152/98       Beschluss-Nr. : 0693/03          
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

- die Abwägung nach §§ 1(6) und 1a BauGB über die Anregungen und Hinweise aus der
  Bürger- und TÖB-Beteiligung nach §§ 3 (2) und 4 BauGB, der Beteiligung der Nachbar-
  gemeinden nach § 2 (2) BauGB und der im Plangebiet ansässigen Unternehmen zum
  2. Entwurf  des Bebauungsplanes Nr. 14 „Auf dem Gries“ Stadt Eisenach mit integriertem
  Grünordnungsplan entsprechend dem Abwägungsvorschlag (Anlage 03)

II. Begründung

Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat am 23.05.2003 m it Beschluss-Nr. 0693/2003 den 2.
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 14 „Auf dem Gries“ Stadt Eisenach mit integriertem
Grünordnungsplan (GOP) beschlossen und der Offenleg ung der Planzeichnung (Teil A),
der Textfestsetzungen (Teil B) und der Begründung z um Bebauungsplan + GOP
zugestimmt.

Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen wurde am 24.07.2003 bekanntgemacht.

Die Bürgerbeteiligung nach § 3 (2) BauGB zum 2. Ent wurf des Bebauungsplanes Nr. 14
„Auf dem Gries“ Stadt Eisenach fand in der Zeit vom  04.08.2003 bis 05.09.2003 statt.

Die Träger öffentlicher Belange (TÖB) und die Nachb argemeinden wurden nach §§ 4 und
2 (2)  BauGB mit Schreiben der Stadtverwaltung Eise nach vom 11.08.2003 über die
Auslegung des 2. Entwurfes zum Bebauungsplan inform iert und zur Abgabe einer
schriftlichen Stellungnahme bis zum 19.09.2003 aufg efordert.

Alle eingegangenen Anregungen und Hinweise der Bürg er, die Stellungnahmen der TÖB
und Nachbargemeinden sowie der im Plangebiet ansäss igen Unternehmen zum 2.
Entwurf wurden in die Abwägung nach §§ 1 (6) und 1a BauGB eingestellt. (siehe
Rücklaufliste)

Die zur Verkehrs- und Gewerbelärmproblematik im Gel tungsbereich des
Bebauungsplanes enthaltenen Äußerungen in den Einze lstellungnahmen wurden aus
immissionsschutzrechtlicher Sicht einer zusätzliche n fachlichen Beurteilung unterzogen
(vgl. Stellungnahme der STEGER& PIENING GmbH v. 23. 12.2004) und mit im
Abwägungsvorschlag berücksichtigt.

Die vorliegenden Abwägungs- und Beschlussempfehlung en zu den einzelnen
Stellungnahmen (Ordnungsnummer 1-26) enthalten somi t die zusammengefasste
Beurteilung aller bauplanungs-rechtlichen, immissio nsschutzrechtlichen und sonstigen
abwägungsrelevanten Aussagen zum 2. Entwurf des Beb auungsplanes Nr. 14 „Auf dem
Gries“ Stadt Eisenach mit integriertem GOP.

Die Abwägung des 2. Entwurfes ermöglicht im Hinblic k auf die aktuelle Rechtslage des §
244 Abs.1 BauGB ermöglicht eine zügige Fortsetzung des o.g. Bauleitplanverfahrens.
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Schneider                                                                           Nielsen
Oberbürgermeister Bürgermeister

Anlagen

           01  - Rücklaufliste der Bürger- und TÖB-Beteiligung nach §§ 3 (2) und 4 BauGB   
                   bzw. gemeindenachbarlichen Abstimmung nach § 2 (2) BauGB,

                   Verteiler:        1 x Oberbürgermeister,
                                         1 x  Bürgermeister
                                               alle Mitglieder des Stadtrates

           02 - Stellungnahmen aus der Bürger-, TÖB- und Nachbarbeteiligung sowie der
  im Plangebiet ansässigen Unternehmen zum 2.Entwurf ,

  Verteiler:        1 x Oberbürgermeister,
                        1 x  Bürgermeister
                        5 x  Fraktionen des Stadtrates

           03 - Abwägungs- und Beschlussempfehlungen der Stadtverwaltung Eisenach,

  Verteiler:       1 x  Oberbürgermeister
                       1 x  Bürgermeister
                              alle Mitglieder des Stadtrates

           04 - Stellungnahme der STEGER&PIENING GmbH zur Lärmschutzproblematik
  Verkehrs-und Gewerbelärm im Rahmen der Abwägung des 2. Entwurfes,

  Verteiler:       1 x  Oberbürgermeister
                                        1 x  Bürgermeister
                                        5 x  Fraktionen des Stadtrates

           05 - Änderungen der Festsetzungen durch Planzeichen und Text im Ergebnis der
  Abwägung zum 2. Entwurf

  Verteiler:       1 x Oberbürgermeister
                       1 x  Bürgermeister
                       5 x Fraktionen des Stadtrates
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt Federführender Sachbearbeiter

Nielsen
Bürgermeister

Menge
Amt für Stadtentwicklung und

Wirtschaft

Wrona
Bearbeiter (Tel. 670 516)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

Baujur

TBA  
        

UWA

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 61.20.B23-2Ä

Betreff

Einfacher Bebauungsplan Nr. 23 „Südstadt“
hier: 2. Änderung des Aufstellungsbeschlusses gem. §2(1) BauGB

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 02400.65300.000

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               
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Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 303/92 (Mag) Beschluss-Nr.: 1320/99 Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt;
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt;
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt;
der Stadtrat beschließt:

1. die Änderung des Geltungsbereiches des Beschlusses Nr. 1320/99 zur 1. Änderung des Aufstellungsbeschlusses
des Einfachen Bebauungsplans B 23 „Südstadt“ sowie des Beschlusses Nr. 303/92 zur Aufstellung des
Einfachen Bebauungsplans B 23 „Südstadt“ gem. §2(1) BauGB entsprechend beigefügter Karte (Anlage 01).

2. Der geänderte Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zumachen.

II. Begründung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eisenach hat am 26.11.1992 den Aufstellungsbeschluss Nr.
303/92 zum Einfachen Bebauungsplan B 23 „Südstadt“ mit der Abgrenzung des Geltungsbereichs
entsprechend der Erhaltungssatzung „Südstadt“ gefasst. Aufgrund des ausgedehnten Geltungsbereichs
erfolgt die Erarbeitung des Bebauungsplans in Teilbebauungsplänen.
Mit der 1. Änderung des Geltungsbereichs, vom Stadtrat der Stadt Eisenach am 18.06.1999 beschlossen
(Beschluss-Nr. 1320/99), verringerte sich der Geltungsbereich auf die Villenkolonien „Predigerhöhe“ und
„Marienhöhe“ sowie auf das Mariental. Gründe waren u.a. die Erlangung der Rechtskraft von Teil- bzw.
die Überschneidung von Bebauungsplänen sowie die Herausnahme von Flächen, die sich aus dem
Fehlen eines städtebaulichen Planungs- bzw. Entwicklungsbedarfs rechtfertigte.
Aufgrund des vorliegenden 2. Änderungsbeschlusses soll der für die Planaufstellung vorgesehene
Bereich wie folgt verändert werden:

1. Das Gebiet der Villenkolonie „Marienhöhe“ wird entsprechend dem Geltungsbereich der
Klarstellungssatzung „Marienhöhe“ aus dem Aufstellungsbeschluss ausgeklammert. Die
Klarstellungssatzung „Marienhöhe“, mit Beschluss-Nr. 0460/2001 vom Stadtrat am 15.11.2001
beschlossen, am 10.01.2002 ausgefertigt und am 07.02.2002 mit der Bekanntmachung in Kraft
getreten, stellt hinreichende Planungssicherheit bei der weiteren Gebietsentwicklung dar. Die
Aufstellung eines Einfachen Bebauungsplans ist damit nicht mehr erforderlich.

2. Aus dem Geltungsbereich werden in geringen Umfang Flächen im unbeplanten Innenbereich
herausgenommen (Mariental 21-27), für die kein Bedarf gesonderter Festsetzungen für eine
städtebauliche Entwicklung und Ordnung besteht.

3. Aus dem Geltungsbereich werden in geringen Umfang Außenbereichsflächen am westlichen
Randbereich des Teilgebietes „Predigerhöhe“ herausgenommen, die einer bauleitplanerischen
Betrachtung nicht bedürfen, da hier keine Erweiterungen in den Landschaftsraum vorgesehen sind.

4. In den Geltungsbereich wird das bebaute Grundstück Am Röseschen Hölzchen (Flur 75, Flurstück
6840; ehemaliger Friedhof) aufgenommen, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung der in
Bebauungszusammenhang befindlichen Fläche durchführen zu können.

Der geänderte Geltungsbereich umfasst somit die Villenkolonie „Predigerhöhe“ und das Mariental.

Herr Schneider Herr Nielsen
Oberbürgermeister Bürgermeister
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Anlagen
Anlage 01 – Karte des geänderten Geltungsbereiches (M 1: 4.000)

Verteiler
Die unmaßstäblich verkleinerte Karte (Anlage 01) erhalten alle Stadtratsmitglieder.
Eine Originalkarte im Maßstab 1: 4.000 erhalten:
- das Büro des Stadtrates
- der Oberbürgermeister
- der Bürgermeister

Die Originalkarte im Maßstab 1: 4.000 kann zudem im Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaft
eingesehen werden.



Bebauungsplan Nr. 23 „Südstadt“ , Beschluss über die Auslegung des Teilbebauungsplanes Nr. 23.2 "Predigerhöhe“ Seite: 41
AZ:  65.3 B 23.2



Bebauungsplan Nr. 23 „Südstadt“ , Beschluss über die Auslegung des Teilbebauungsplanes Nr. 23.2 "Predigerhöhe“ Seite: 42
AZ:  65.3 B 23.2

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Herr Nielsen

Bürgermeister

Frau Menge

Amt 65

Frau Häfner

 (Tel.:670-514)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.3 B 23.2

Betreff

Bebauungsplan der Stadt Eisenach Nr. 23 „Südstadt“,
Teilbebauungsplan Nr. 23.2 „Predigerhöhe“

Hier:  1. Zustimmung zum Entwurf
         2.  Auslegung des Planentwurfes

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:   02400.65.300         Ausgaben Haushaltsstelle :  61000.65500

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

48.000,00 + 7.000,00 (ÜPL.)        
  
10.952, 49

                    

          

          
          

55.000,00           

10.952,49           
          

= verfügbar 44.047,51                     44.047,51           

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 303/92          Beschluss-Nr.: 1320/99            Beschluss-Nr.: 0289/2001 Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

1. Dem Entwurf zum Teilbebauungsplan Nr. 23.2 „Predigerhöhe“ wird zugestimmt.
2. Der Entwurf wird für die öffentliche Auslegung bestimmt.

II. Begründung

Die Stadtverordnetetversammlung der Stadt Eisenach hat am 26.11.1992 die Aufstellung des Einfachen
Bebauungsplanes Nr. 23 „Südstadt“ mit Beschluss- Nr. 303/92 beschlossen. Dieser bestand aufgrund des
ausgedehnten Geltungsbereiches aus 5 Teilbereichen. Mit dem Beschluss (Beschl.- Nr. 1320/99)  des
Stadtrates vom 18.06.1999 wurde die 1. Änderung des Geltungsbereiches vorgenommen.  Die öffentliche
Auslegung des Vorentwurfes für den Teilbebauungsplan Nr. 23.2 „Predigerhöhe“ wurde am 26.01.2001
vom Stadtrat der Stadt Eisenach mit Beschluss- Nr. 0289/2001) beschlossen. Die Bekanntmachung dazu
erfolgte ortüblich am 22.02.2001; der Vorentwurf lag vom 01.03. bis 27.04.2001 aus. Die von den Trägern
öffentlicher Belange und den betroffenen Bürgern eingegangenen Stellungnahmen bzw. Einwendungen
wurden geprüft und beim nun vorliegenden Entwurf soweit wie städtebaulich relevant eingearbeitet.

Aufgrund der 2. Änderung des Geltungsbereiches für den Bebauungsplan B 23 „Südstadt“, die in gleicher
Sitzung vom Stadtrat beschlossen werden soll, ergibt sich für den Teilbebauungsplan Nr. 23.2
„Predigerhöhe“ ebenfalls eine neue Abgrenzung, welcher im vorliegenden Entwurf bereits
Planungsgrundlage ist. Der Plan stellt nun auch die beabsichtigte Abgrenzung der bebauten Ortslage zum
Außenbereich dar. Somit entspricht die Grenze des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 23.2
„Predigerhöhe“ jetzt dem Verlauf der „Blauen Linie“ in dem betreffenden Bereich. Das Verfahren zum
Bebauungsplan der Stadt Eisenach Nr. 31 „Blaue Linie“ ist somit entbehrlich. Eine Weiterführung ist nach
der Systematik des heutigen Planungsrechtes nicht angezeigt, da nach der laufenden Rechtssprechung
die Aufstellung eines Bebauungsplanes nur zum Zweck der baulichen Entwicklung oder Erhaltung
wertvoller Baukultur geboten ist, nicht aber zur Verhinderung von Bebauung (Placeboplan).

Dem vorliegende Entwurf über den Teilbebauungsplan Nr. 23.2 „Predigerhöhe“ soll nunmehr zugestimmt
werden. Der Planungszweck und die Ziele der städtebaulichen Entwicklung haben sich gegenüber dem
Aufstellungsbeschluss nicht geändert und sind ausführlich in der Begründung zum Bebauungsplan
erörtet. Die vorgetragenen planungsrechtlich relevanten Belange der Öffentlichkeit und der Behörden zum
Vorentwurf wurden im Entwurf berücksichtigt bzw. eingearbeitet. Da nunmehr auch die Abgrenzung des
Innenbereiches mit der Grenze des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes in dem betreffenden
Bereich definiert wurde, besteht auch in diesem sensiblen Bereich Klarheit für eine mögliche Bebauung.
Für die wenigen noch unbebauten Baugrundstücke wurden qualifizierte Festsetzungen getroffen, die
einen sorgsamen Umgang mit der vorhandenen Baustruktur gewährleisten und dennoch genügend
Freiraum für Individualität lassen.

Der Entwurf soll ausgelegt und das Verfahren für die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
vorbereitet werden. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gem. § 3 Abs. 2 BauGB; die Beteiligung der
Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB.
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Schneider                                                              Nielsen
Oberbürgermeister Bürgermeister

Anlagen und VerteilerAnlagen und Verteiler

·  Planentwurf zum Bebauungsplan Nr. 23.2: verkleinerte Kopie
·  Textfestsetzungen

Die kompletten Unterlagen, bestehend aus der Planzeichnung mit der zeichnerischen Darstellung und den
textlichen Festsetzungen sowie der Begründung   können bei der Abteilung Stadt-entwicklung und im
Internet unter

www.eisenach.de, Bereich Bürgerservice, Menüpunkt Politik - Stadtrat - Unterlagen

eingesehen werden.

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Herr Nielsen Frau Menge Frau Wiegand (Tel.:520)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)
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Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

Baujur

32.6

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen
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III 65 65.30.B31.34/4

Betreff

Klarstellungssatzung „Blaue Linie West“
hier: Einbringung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 02400.65300.000

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0183/91 (Magistrat) Beschluss-Nr.: 0133/95 Beschluss-Nr.: 0290/01
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I. Beschlussvorschlag

der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt;
der Stadtrat beschließt:

Der Stadtrat nimmt die Klarstellungssatzung der Stadt Eisenach „Blaue Linie West“ mit dem in der Anlage
01 zur Satzung bezeichneten Geltungsbereich zur Kenntnis und verweist sie gemäß § 15 Abs. 2 GO zur
weiteren Beratung an den Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus, den Bau-,
Verkehrs- und Umweltausschuss sowie an den Haupt- und Finanzausschuss.

II. Begründung

Bei der Gewichtung der einzelnen Kriterien zur Abgrenzung von Innen- und Außenbereichsflächen ist es
im südlichen Stadtrandgebiet von Eisenach wiederholt zu Zweifelsfällen gekommen, ob bauliche
Vorhaben noch im Innen- oder schon im Außenbereich durchgeführt werden sollen. Zur Vermeidung von
Unklarheiten in Baugenehmigungsverfahren über die Zugehörigkeit von Grundstücken zum Innen- oder
Außenbereich soll für den Bereich Ehrensteig – Siechenberg – Wolfgang – Neustadt – Roeseplatz die
Klarstellungssatzung „Blaue Linie West“ gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB beschlossen werden. Die
Stadt Eisenach legt damit durch Satzung fest, wie die Grenze des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles
im diesem Bereich verläuft und dass schlussfolgernd die Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches
der Satzung - entsprechend der Darstellung in der Anlage 01 - dem Innenbereich zugehörig sind. Mit dem
zur Einbringung vorgesehenen Satzungsbeschluss wird der Magistratsbeschluss Nr. 0183/91 vom
11.09.1991 zur Aufstellung einer Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für das Stadtgebiet von Eisenach
fortführend umgesetzt.
Die Klarstellungssatzung greift darüber hinaus die Thematik der sogenannten „Blauen Linie“ auf. Die
historische Blaue Linie als „Baugrenze gegen die Wartburg“ wurde zuletzt 1936 nachweislich auf
Bebauungsplänen dargestellt. Mit dem geltenden Bauplanungsrecht soll eine vergleichbare Abgrenzung
des innerörtlichen Bereichs zur Wartburg hin erfolgen. Diese neue Abgrenzung gewährleistet
rechtsnormbedingt einen deutlicheren Achtungsabstand der städtischen Bebauungsgrenze von der
Wartburg als die historische Blaue Linie.
Es werden keine Außenbereichsflächen abrundend in den Innenbereich einbezogen. Daher wird eine
reine Klarstellungssatzung beschlossen, an die keine verfahrensrechtlichen Anforderungen wie Bürger-
oder Trägerbeteiligung, Abwägung oder Genehmigung gestellt sind. Die Satzung bedarf auch keiner
Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB. Die Satzung kann unmittelbar nach Beschluss des Stadtrates
kommunalaufsichtsrechtlich gewürdigt, erlassen und bekannt gemacht werden, so dass eine baldige
Rechtskraft in Aussicht steht.
Die Satzung wird vom Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaft erarbeitet, das Verfahren berührt mit
Ausnahme der Kosten für die öffentliche Bekanntmachung der Satzung den städtischen Haushalt nicht.

Herr Schneider                                               Herr Nielsen
Oberbürgermeister Bürgermeister
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Anlagen
Anlage 01 -  Satzungstext mit Karte des Geltungsbereiches M 1:2000
Anlage 02 -  Karte mit Darstellung der historischen Blauen Linie im Vergleich

Verteiler

Den Satzungstext und die verkleinerten Karten erhalten alle Stadtratsmitglieder.

Die Originalkarten  im Maßstab 1: 2000 können im Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaft eingesehen werden.
Originalkarten erhalten:

- das Büro des Stadtrates
- der Oberbürgermeister
- der Bürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Herr Nielsen

Bürgermeister

Frau Menge

Amtsleiterin

Frau Häfner

(Tel.:670-514)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

10

Bau-
jurist

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 B 1 HZ/ 1. Ä

Betreff
Bebauungsplan der Stadt Eisenach Nr. 1 HZ „Gewerbegebiet und Sondergebiet für ein
Einkaufszentrum“
Hier: Städebaulicher Vertrag zur 1. Änderung des o.  g. Bebauungsplanes für den
         Teilbereiches „Sondergebiet für ein  Einka ufszentrum“

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Ortschaftsrat empfiehlt
der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadrat beschließt:

den vorliegenden städtebaulichen Vertrag gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BauGB für das  1.
Änderungsverfahren zum Bebauungsplan der Stadt Eisenach Nr. 1 HZ „Gewerbegebiet und
Sondergebiet für ein Einkaufszentrum“ für den Teilbereich „Sondergebiet für ein
Einkaufszentrum“ zwischen der Stadt Eisenach und der ITG Euro- Shopping- Malls Einkaufs-
und Gewerbezentrum Hötzelsroda GmbH & Co. KG abzuschließen.

II. Begründung

Der o. g. Bebauungsplan wurde von der damaligen Gemeinde Hötzelsroda aufgestellt und ist
seit 1992 rechtskräftig. Die tatsächlichen Nutzungen auf dem Teil „Sondergebiet für ein
Einkaufszentrum“ stimmen nach Art und Maß nicht mit den zulässigen Nutzungen des
Bebauungsplanes überein. Es erfolgte bisher eine Überschreitung der zulässigen
Handelsflächen bzw. eine Verschiebung der zulässigen Branchen hinsichtlich
innenstadtrelevanter Sortimente. Weiterhin sind momentan bauliche Nutzungen vorhanden, die
nach dem rechtskräftigen Bebauungsplan nicht zulässig sind (z. B. Vergnügungsstätten wie
Diskothek und Spielhalle).  Zudem entsprechen einige öffentliche Grünordnungsmaßnahmen in
der Örtlichkeit nicht den Festsetzungen des Planes.
Der Investor bzw. die Betreibergesellschaft ITG möchte einen Markt für Unterhaltungselektronik
mit einer Verkaufsnutzfläche von ca. 1.900 m2 anstelle des Möbelmarktes etablieren und stellte
dazu einen Bauantrag. Zu diesem erging eine planungsrechtlich ablehnende Stellungnahme,
da diese Branche gemäß des vorliegenden Bebauungsplanes nicht zulässig ist, eine
wesentliche Änderung der Grundzüge der Planung mit sich bringt und dazu eine Änderung des
Bebauungsplanes erforderlich wäre. Die ITG ist an dieser Änderung ebenso interessiert, wie an
der Nachnutzung der Diskothek im 1. Obergeschoss. Der Gesellschaft wurde mitgeteilt, dass
dazu ein Änderungsverfahren zum Bebauungsplan notwendig wird, zu dem ein städtebaulicher
Vertrag abzuschließen ist.  Es wurde angeregt, nur den Teilbereich „Sondergebiet“ zu ändern.
Der Investor hat sich entschlossen, die Sicherung und Finanzierung der städtebaulichen
Planungen zum Änderungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 1 HZ „Gewerbegebiet“ und
„Sondergebiet für ein Einkaufszentrum“ für den Teilbereich „Sondergebiet“ durch den heute
vorliegenden Städtebaulichen Vertrag zu übernehmen, um den Plan zu berichtigen und die
eigenen Interessen mit den Zielen der Stadt Eisenach bezüglich einer nachhaltigen,
städtebaulich geordneten Entwicklung in Übereinstimmung zu bringen.
Gegenstand des Beschlusses ist der städtebauliche Vertrag, allerdings beabsichtigt der Investor mit dem
Beschluss die grundsätzliche Zustimmung der Stadräte zu den angestrebten Änderungen; entsprechende
Willensbekundung hat im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren keinen rechtsverbindlichen Charakter.

Inwieweit eine Bereinigung des Bebauungsplanes sowie die angestrebten Änderungen der zulässigen
Nutzungen und Verschiebungen der Branchen hinsichtlich der innenstadtrelevanten Sortimente des
Bebauungsplanes möglich ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, insbesondere
wegen der berührten raumordnerischen Belange.
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Schneider                                                             Nielsen
Oberbürgermeister Bürgermeister

Anlage:   Städtebaulicher Vertrag
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Nielsen

Bürgermeister

Menge

Amtsleiterin

Wiegand (Tel.:670- 520)

Abt. Stadtentwicklung

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

Baujurist

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.1-1877-FbV

Betreff

Übernahme der anteiligen Kosten durch die Stadt Eisenach im Flurbereinigungsverfahren
Großenlupnitz

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 78000.96007

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
Der Stadtrat beschließt:

1. Die Stadt Eisenach übernimmt anteilige Finanzierungskosten für das Flurbereinigungs-verfahren
Großenlupnitz mit der Gemarkung Stockhausen in Höhe von

·  13.000,00 € als Kommunalanteil und
·    2.000,00 € als städtischer Anteil Grundstückseigentümer
  insgesamt 15.000,00 €.

2. Die Sicherstellung der Finanzierung erfolgt durch die Festsetzung entsprechender Verpflich-
tungsermächtigungen für die Folgejahre 2006 bis 2008 im Nachtragshaushalt 2005 wie folgt
für das Haushaltsjahr 2006 ein Jahresanteil in Höhe von 4.500,00 €;
für das Haushaltsjahr 2007 ein Jahresanteil in Höhe von 4.500,00 €;
für das Haushaltsjahr 2008 ein Jahresanteil in Höhe von 6.000,00 €.
.

II. Begründung

Im Zuge des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit (VDE ) Nr. 15 wird der
Streckenabschnitt der Bundesautobahn (BAB) A4 zwisc hen Herleshausen
(Landesgrenze Hessen/ Thüringen) und dem Hermsdorfe r Kreuz (A4/ A9) auf 129,6 km
Länge sechsstreifig aus- bzw. neugebaut. In der Zus tändigkeit des DEGES, Deutsche
Einheit Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH, liegt d er Neubau des 24,5 km langen
Abschnittes Eisenach/ Hörselberge.

Nach Prüfung aller Vor- und Nachteile wurde durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Wohnungswesen im Februar 2000 die Linie für diesen Neubauabschnitt der A4 bestimmt. Er beginnt
unmittelbar östlich der Werratalbrücke. Zunächst wird die vorhandene Trasse auf ca. 2 km Länge nach
Süden hin verbreitert. Anschließend schwenkt die Trasse nach Nordosten (Richtung Mosewald) ab. An
der Kreuzungsstelle mit der B 7 entsteht die neue Anschlussstelle Eisenach- West. Im großen Bogen
führt die Autobahn dann nach Osten, vorbei an den Ortsteilen der Stadt Eisenach, Madelungen, Stregda,
Neukirchen, Berteroda, Hötzelsroda und Stockhausen bis zur neuen Anschlussstelle Eisenach- Ost (B 84)
bei Großenlupnitz. Von hier aus geht es weiter in östlicher Richtung bis die Trasse nordwestlich von
Ettenhausen/ Nesse nach Süden abknickt und hinter Sättelstädt in die vorhandene Trasse der BAB A4
mündet.

Für Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch Bau, Anlage und Betrieb einer Autobahn ent-stehen und
nicht vermieden bzw. vermindert werden können, muß ein Ausgleich bzw. Ersatz geschaffen werden. Für
Kompensationsmaßnahmen sind rund 193 ha Fläche vorgesehen. Zusätzlich erfolgen auf rund 27 ha des
Trassenkörpers (Böschungen, Rückhaltebecken etc.) Gestaltungsmaßnahmen zur Einbindung der Trasse
in das Landschaftsbild. Die ermittelte Eingriffsfläche (absolut) umfaßt rund 269 ha. Insgesamt werden
für das Gesamtprojekt der Nordverlegung der BAB A4 , d.h. die Trasse und ihre Nebenanlagen sowie die
landschafts-pflegerischen Maßnahmen, rund 361 ha ihrer bisherigen Nutzung entzogen bzw. in der
bisherigen Nutzbarkeit eingeschränkt.

Im Gebiet der Stadt Eisenach sind ca. 1500 Grundstücke betroffen. Desweiteren werden ca. 60
vorhandene ländliche Wege sowie weitere 60 nicht in der Örtlichkeit vorhandene Katasterwege durch
An- und Zerschneidungen beeinträchtigt. Analog sind Gräben, Vorfluter sowie natürlich vorhandene
Abflüsse in ihrer Funktion zur Oberflächenwasserabführung betroffen. Weit über 70
Bewirtschaftungsgewanne werden allein für die Trasse der Autobahn zertrennt.

Durch entsprechende Flurbereinigungsverfahren solle n die durch das Verkehrsprojekt
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ent-stehenden agrarstrukturellen und landeskulturel len Nachteile und Störungen
weitestgehend behoben und weitere bestehende Landnu tzungskonflikte im jeweiligen
Verfahrensgebiet auf der Grundlage des Flurbereinig ungsgesetzes sowie
Landwirtschaftsanpassungsgesetz gelöst werden.

Für den Neubauabschnitt zur Umfahrung der Hörselber ge wurden fünf
Verfahrensgebiete zur Flurbereinigung festgesetzt. Die Stadt Eisenach ist an drei
Flurbereinigungsverfahren beteiligt, die Verfahren Eisenach- Nord, Hötzelsroda und
Großenlupnitz. Die Ausgangsposition für die drei Verfahren ist g leich, aber unter
Beachtung der Besonder-heiten der geplanten Leistun gen und der damit verbundenen
Ausführungskosten im jeweiligen Verfahrensgebiet un d des unterschiedlichen
Flächenanteils der Stadt Eisenach hat sich das Fach amt dazu entschieden dem Stadtrat
drei Beschlussvorlagen zur Beratung und Beschlussfa ssung vorzulegen.

Am 02.06.2005 fand beim Amt für Landentwicklung und  Flurneuordnung in Meiningen
eine Be-ratung im Beisein der Thüringer Landgesells chaft, der Teilnehmervorstände der
drei Verfahren und den Fachämtern des Dezernates II I der Stadtverwaltung zur
Abstimmung der Fin-anzierungsanteile für die Flurbe reinigungsverfahren statt. Unter
Hinweis auf die angespannte Haushaltslage der Stadt  Eisenach wurden die Forderungen
der Vorstände zur Übernahme des 10% igen Eigenantei ls der Teilnehmergemeinschaft
für das jeweilige Gebiet der Stadt Eisen-ach, analo g der Gemeinde Krauthausen im
Verfahrensgebiet Eisenach- Nord, als Kommunal-antei l, insgesamt 262.213,85 €,
abgelehnt. Von den Vertretern der Stadtverwaltung w urde darauf hingewiesen, dass der
vom Stadtrat zu beschließende Kommunalanteil der St adt Eisenach an den
Ausführungskosten die Wertigkeit der geplanten Neu-  und Ausbaumaß-nahmen
berücksichtigen wird und eine annähernd gleiche fin anzielle Beteiligung in jedem
Verfahrensgebiet vorgesehen ist.

Eine Zusammenfassung der geplanten finanziellen Bet eiligung der Stadt Eisenach an
den Kosten zu allen drei Verfahren, die gleichzeiti g als Grundlage für die
Haushaltsanmeldungen der Jahre 2006 bis 2008 dient,  ist als Übersicht in der Anlage
beigefügt. Die Angaben in der Zusammenfassung sind gerundet.

Das Flurbereinigungsverfahren Großenlupnitz wurde gemäß § 86 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und §
56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) durch Beschluss der oberen Flurbereinigungsbehörde,
dem Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, vom 26.07.2002 angeordnet.
Das Verfahrensgebiet liegt östlich von Eisenach und hat eine Größe von ca. 1.556 ha. Es um-fasst auf
dem Gebiet der Stadt Eisenach Teile der Gemarkung Stockhausen. Weiterhin Teile der Gemeinde
Hörselberg mit den Gemarkungen Beuernfeld, Bolleroda, Großenlupnitz und Wenigenlupnitz, wie aus
dem beigefügten Flurkartenauszug ersichtlich.

Der Flächenanteil der im Verfahrensgebiet befindlichen Gemarkungen stellt sich wie folgt dar:

- ant. Fläche Stadt Eisenach                                             161 ha                       10%
  (Gemarkung Stockhausen)
- ant. Fläche Gemeinde Hörselberg                                   1395 ha 90%
   (Gemarkungen Beuernfeld, Bolleroda
     Großenlupnitz, Wenigenlupnitz)

Für das Verfahrensgebiet liegt der vom Vorstand der Teilnehmergemeinschaft mit Unterstü-tzung der
Thüringer Langesellschaft mbH erarbeitete Entwurf zum Wege- und Gewässerplan nach § 41 FlurbG vor.
Danach lassen sich das Ausbauvolumen und die voraussichtlichen Aus-führungskosten (AK) insgesamt
ableiten. Für das Verfahrensgebiet Großenlupnitz betragen die voraussichtlichen AK 4.232.758,25 €. Die
AK für die Maßnahmen werden wie folgt untersetzt:
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Maßnahmen vorauss. AK
 in €

davon vorauss. Beteili-
gung der DEGES
in €

vorauss. verblei-
bender Anteil TG
in €

Ländliche Wege 1.996.670,00 666.575,00 1.330.095,00
Gewässer 12.500,00 12.500,00 0,00
Bauwerke 608.796,00 419.457,00 189.339,00
Landschaftsgestaltende
Anlagen

74.288,25 33.569,25 40.719,00

Snstige Anlagen 0,00 0,00 0,00
Vermessung 523.130,00 358.807,50 164.322,50
Sonstige AK 632.577,80 332.735,23 299.842,57
Unvorhergesehenes 384.796,20 182.364,40 202.431,80
Gesamt 4.232.758,25 2.006.008,38 2.226.749,87

Zur Zeit werden die Ausführungskosten im Flurberein igungsverfahren mit 90% gefördert.
Diese Maximalförderung ist nach Aussage der Flurber einigungsbehörde, dem Amt für
Landentwick-lung und Flurneuordnung in Meiningen, z ur Zeit nicht gefährdet.

Unter Ansatz der 90% igen Förderung verbleibt eine Summe von 218.202,99 € als voraussicht-licher
finanzieller Eigenanteil der Teilnehmergemeinschaft, ohne den anteiligen Kosten für die Ortslagen
(4.472,00 €). Bei einem Flächenanteil der Stadt Eisenach von 10% verbleiben somit 21.820,30 € als
voraussichtlicher Eigenanteil der Teilnehmergemeinschaft an den AK für die betroffene Gemarkung im
Gebiet der Stadt.

Wesentliche finanzielle Aufwendungen im Flurbereinigungsverfahren werden für den Neu- und Ausbau
und die Verbesserung des im Eigentum der Gebietskörperschaft stehenden Wege- und Gewässernetzes,
für das die Stadt unterhaltspflichtig ist, aufgewendet.
Der aufgestellte Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischen Begleitplan (Plan nach § 41
FlurbG) beinhaltet die zweckmäßige Neugestaltung im Verfahrensgebiet unter Beachtung der
Planungsziele der Stadt Eisenach (z.B. Flächennutzungsplan, Radwegekonzept). Zur Sicherung der
Umsetzung dieser Planungen im Rahmen der Maßnahmen der Flurbereinigung übernimmt die Stadt
Eisenach einen Kommunalanteil von 13.000,00 € für das Verfahrensgebiet Großenlupnitz, dies entspricht
ca. 59% des von der Teilnehmergemeinschaft, nach Abzug der Förderung, aufzubringenden finanziellen
Eigenanteils.

Die Summe von 13.000,00 € wird in drei Jahresanteilen mit jeweils 4.000,00 € für die Haus-haltsjahre
2006 und 2007 und 5.000,00 € für das Haushaltsjahr 2008  angemeldet.

Neben den Gebietskörperschaften und Bewirtschaftern müssen sich die Eigentümer der Grund-stücke im
Verfahrensgebiet an dem 10% igen Eigenanteil der AK  beteiligen. Die Stadt Eisen-ach ist Eigentümerin
von ca. 21,4 ha beitragspflichtiger Fläche im Verfahrensgebiet.
Unter Berücksichtigung der geplanten Kostenübernahme durch die beteiligten Gebiets-körperschaften
und Bewirtschafter verbleibt für die Grundstückseigentümer ein Be-rechnungsfaktor von voraussichtlich
80,00 €/ ha Eigentumsfläche. Für das Verfahrensgebiet Hötzelsroda hat die Stadt einen gerundeten
Eigentümeranteil von 2.000,00 € aufzubringen
( 80,00 €/ ha  x 21,4 ha).  Der Eigentümeranteil wird ebenfalls gestaffelt in drei Raten, mit einem Betrag
von jeweils 500,00 € für die Jahre 2006 und 2007 sowie 1.000,00 € für das Jahr 2008 , eingeplant und zur
Finanzierung zur Verfügung gestellt.

Die Eigentümer der im Flurbereinigungsgebiet liegenden Grundstücke, die Erbbauberechtigten sowie
Eigentümer von selbständigen Gebäude- und Anlageneigentum bilden die Teilnehmerge-meinschaft der
Flurbereinigung, hier Großenlupnitz. Die Teilnehmergemeinschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts mit Sitz in Großenlupnitz. Die Verwendung der finanziellen Mittel unterliegt den gleichen
Vorgaben, wie die bei der Auftragsvergabe und Haushaltsführung durch eine Gebietskörperschaft.
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Die Haushaltsführung und Vorbereitung und Auswertung der Ausschreibungen sowie Kontrolle und
Prüfung der Leistungen erfolgt im Auftrag der Teilnehmergemeinschaft auf Vertragsbasis durch den
Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung Thüringen.

Schneider                                                             Nielsen
Oberbürgermeister Bürgermeister

Anlagen
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Nielsen Menge Krey (Tel.:672)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.6-1859-FB-Nord

Betreff

Übernahme der anteiligen Kosten im Flurbereinigungsverfahren Eisenach / Nord durch die Stadt
Eisenach

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 78000.96005

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Kostenübernahme im Flurbereinigungsverfahren Eisenach / Nord Seite: 65
AZ:  65.6-1859-Flurbereinigung

I. Beschlussvorschlag

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
Der Stadtrat beschließt:

1. Die Stadt Eisenach übernimmt anteilige Finanzierungskosten für das Flurbereinigungsver-fahren
Eisenach / Nord mit den Gemarkungen Madelungen, Stregda und Neukirchen in Höhe von

·  77.000,00 € als Kommunalanteil und
·    7.500,00 € als städtischer Anteil Grundstückseigentümer
     insgesamt 84.500,00 €.

2. Die Sicherstellung der Finanzierung erfolgt durch die Festsetzung entsprechender Verpflich-
tungsermächtigungen für die Folgejahre 2006 bis 2008 im Nachtragshaushalt 2005 wie folgt
für das Haushaltsjahr 2006 ein Jahresanteil in Höhe von 22.000,00 €;
für das Haushaltsjahr 2007 ein Jahresanteil in Höhe von 29.500,00 €;
für das Haushaltsjahr 2008 ein Jahresanteil in Höhe von 33.000,00 €.

II. Begründung

Im Zuge des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit (VDE ) Nr. 15 wird der
Streckenabschnitt der Bundesautobahn (BAB) A4 zwisc hen Herleshausen
(Landesgrenze Hessen/ Thüringen) und dem Hermsdorfe r Kreuz (A4/ A9) auf 129,6 km
Länge sechsstreifig aus- bzw. neugebaut. In der Zus tändigkeit der DEGES, Deutsche
Einheit Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH, liegt d er Neubau des 24,5 km langen
Abschnittes Eisenach/ Hörselberge.

Nach Prüfung aller Vor- und Nachteile wurde durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Wohnungswesen im Februar 2000 die Linie für diesen Neubauabschnitt der A4 bestimmt. Er beginnt
unmittelbar östlich der Werratalbrücke. Zunächst wird die vorhandene Trasse auf ca. 2 km Länge nach
Süden hin verbreitert. Anschließend schwenkt die Trasse nach Nordosten (Richtung Mosewald) ab. An
der Kreuzungsstelle mit der B 7 entsteht die neue Anschlussstelle Eisenach- West. Im großen Bogen
führt die Autobahn dann nach Osten, vorbei an den Ortsteilen der Stadt Eisenach, Madelungen, Stregda,
Neukirchen, Berteroda, Hötzelsroda und Stockhausen bis zur neuen Anschlussstelle Eisenach- Ost (B 84)
bei Großenlupnitz. Von hier aus geht es weiter in östlicher Richtung bis die Trasse nordwestlich von
Ettenhausen/ Nesse nach Süden abknickt und hinter Sättelstädt in die vorhandene Trasse der BAB A4
mündet.

Für Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch Bau, Anlage und Betrieb einer Autobahn ent-stehen und
nicht vermieden bzw. vermindert werden können, muß ein Ausgleich bzw. Ersatz geschaffen werden. Für
Kompensationsmaßnahmen sind rund 193 ha Fläche vorgesehen. Zusätzlich erfolgen auf rund 27 ha des
Trassenkörpers (Böschungen, Rückhaltebecken etc.) Gestaltungsmaßnahmen zur Einbindung der Trasse
in das Landschaftsbild. Die ermittelte Eingriffsfläche (absolut) umfaßt rund 269 ha. Insgesamt werden
für das Gesamtprojekt der Nordverlegung der BAB A4 , d.h. die Trasse und ihre Nebenanlagen sowie die
landschafts-pflegerischen Maßnahmen, rund 361 ha ihrer bisherigen Nutzung entzogen bzw. in der
bisherigen Nutzbarkeit eingeschränkt.

Im Gebiet der Stadt Eisenach sind ca. 1500 Grundstücke betroffen. Desweiteren werden ca. 60
vorhandene ländliche Wege sowie weitere 60 nicht in der Örtlichkeit vorhandene Katasterwege durch
An- und Zerschneidungen beeinträchtigt. Analog sind Gräben, Vorfluter sowie natürlich vorhandene
Abflüsse in ihrer Funktion zur Oberflächenwasserabführung betroffen. Weit über 70
Bewirtschaftungsgewanne werden allein für die Trasse der Autobahn zertrennt.
Durch entsprechende Flurbereinigungsverfahren solle n die durch das Verkehrsprojekt
ent-stehenden agrarstrukturellen und landeskulturel len Nachteile und Störungen
weitestgehend behoben und weitere bestehende Landnu tzungskonflikte im jeweiligen
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Verfahrensgebiet auf der Grundlage des Flurbereinig ungsgesetzes sowie
Landwirtschaftsanpassungsgesetz gelöst werden.

Für den Neubauabschnitt zur Umfahrung der Hörselber ge wurden fünf
Verfahrensgebiete zur Flurbereinigung festgesetzt. Die Stadt Eisenach ist an drei
Flurbereinigungsverfahren beteiligt, die Verfahren Eisenach/ Nord, Hötzelsroda und
Großenlupnitz. Die Ausgangsposition für die drei Verfahren ist g leich, aber unter
Beachtung der Besonderheiten der geplanten Leistung en und der damit verbundenen
Ausführungskosten im jeweiligen Verfahrensgebiet un d des unterschiedlichen
Flächenanteils der Stadt Eisenach hat sich das Fach amt dazu entschieden dem Stadtrat
drei Beschlussvorlagen zur Beratung und Beschlussfa ssung vorzulegen.

Am 02.06.2005 fand beim Amt für Landentwicklung und  Flurneuordnung in Meiningen
eine Be-ratung im Beisein der Thüringer Landgesells chaft, der Teilnehmervorstände der
drei Verfahren und den Fachämtern des Dezernates II I der Stadtverwaltung zur
Abstimmung der Fin-anzierungsanteile für die Flurbe reinigungsverfahren statt. Unter
Hinweis auf die angespannte Haushaltslage der Stadt  Eisenach wurden die Forderungen
der Vorstände zur Übernahme des 10% igen Eigenantei ls der Teilnehmergemeinschaft
für das jeweilige Gebiet der Stadt Eisen-ach, analo g der Gemeinde Krauthausen im
Verfahrensgebiet Eisenach / Nord, als Kommunal-ante il, insgesamt 262.213,85 €,
abgelehnt. Von den Vertretern der Stadtverwaltung w urde darauf hingewiesen, dass der
vom Stadtrat zu beschließende Kommunalanteil der St adt Eisenach an den
Ausführungskosten die Wertigkeit der geplanten Neu-  und Ausbau-maßnahmen
berücksichtigen wird und eine annähernd gleiche fin anzielle Beteiligung in jedem
Verfahrensgebiet vorgesehen ist.

Eine Zusammenfassung der geplanten finanziellen Bet eiligung der Stadt Eisenach an
den Kosten zu allen drei Verfahren, die gleichzeiti g als Grundlage für die
Haushaltsanmeldungen der Jahre 2006 bis 2008 dient,  ist als Übersicht in der Anlage
beigefügt. Die Angaben in der Zusammenfassung sind gerundet.

Das Flurbereinigungsverfahren Eisenach / Nord wurde gemäß § 86 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und
§ 56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) durch Beschluss der oberen Flurbereinigungsbehörde,
dem Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, vom 17.07.2002 angeordnet.
Mit dem 1. Änderungsbeschluß vom 13.09.2004 wurde das Verfahrensgebiet um 3 Teilgebiete erweitert.
Das Verfahrensgebiet liegt nordwestlich von Eisenach und hat eine Größe von 1.011 ha. Die
voraussichtliche beitragspflichtige Fläche liegt bei ca. 900 ha. Es umfasst auf dem Gebiet der Stadt
Eisenach Teile der Gemarkungen Stregda, Neukirchen sowie die Gemarkung Madelungen. Außerdem ist
die Gemarkung Krauthausen, wie aus dem beigefügten Flurkartenauszug ersichtlich, betroffen. Die
Ortslage von Madelungen ist in das Verfahren einbezogen.

Der Flächenanteil der im Verfahrensgebiet befindlichen Gemarkungen stellt sich wie folgt dar:

- ant. Fläche Stadt Eisenach                                       650  ha              72  %
  (Gemarkungen Madelungen
   Stregda und Neukirchen)
- ant. Fläche Gemeinde Krauthausen                          250  ha              28  %
   
Für das Verfahrensgebiet liegt der vom Vorstand der Teilnehmergemeinschaft mit Unterstüt-zung des
Amtes für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen erarbeitete Entwurf zum Wege- und
Gewässerplan nach § 41 FlurbG vor. Danach lassen sich das Ausbauvolumen und die voraussichtlichen
Ausführungskosten (AK) insgesamt ableiten. Für das Verfahrensgebiet Eisenach / Nord betragen die
voraussichtlichen AK 3.417.389,00 €. Die AK für die Maßnahmen werden wie folgt untersetzt:

Maßnahmen vorauss. AK
 in €

davon vorauss. Beteili-
gung der DEGES

vorauss. verblei-
bender Anteil TG
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in € in €
Öffent. Verkehrsanlagen 0
Ländliche Wege 1.575.475,00 575.425,00 1.000.050
Gewässer 0 0 0
Bauwerke (5 Durchlässe)
                 (Brücke)

14.800,00
40.000,00

7.700,00
0

47.100,00

Landschaftsgestaltende Anlagen
(ca. 5 ha)

50.000,00
(geschätzt)

   25.000,00 (geschätzt) 25.000,00
(geschätzt)

Sonstige Anlagen 0 0                             0
Vermessung OL ca 6.000 €/ha 216.00,00 0 216.000,00
Vermessung FL ca. 800 €/ha 780.000,00 780.000,00 0
Sonstige AK 434.079,00 244.338,00 189.741,00
Unvorhergesehenes (10%) 307.035,00 163,246,00 143.789,00
Gesamt 3.417.389,00 1.795.709,00 1.621.680,00

Zur Zeit werden die Ausführungskosten im Flurberein igungsverfahren mit 90% gefördert.
Diese Maximalförderung ist nach Aussage der Flurber einigungsbehörde, dem Amt für
Landentwick-lung und Flurneuordnung in Meiningen, z ur Zeit nicht gefährdet.

Unter Ansatz der 90%-igen Förderung verbleibt eine Summe von 162.168,00 € als voraussicht-licher
finanzieller Eigenanteil der Teilnehmergemeinschaft, ohne die anteiligen Kosten für die Ortslagen. Bei
einem Flächenanteil der Stadt Eisenach von 72% verbleiben somit 116.760,96 € als voraussichtlicher
Eigenanteil der Teilnehmergemeinschaft an den AK für die betroffenen Gemarkungen im Gebiet der
Stadt.

Wesentliche finanzielle Aufwendungen im Flurbereinigungsverfahren werden für den Neu- und Ausbau
und die Verbesserung des im Eigentum der Gebietskörperschaft stehenden Wege- und Gewässernetzes,
für das die Stadt unterhaltspflichtig ist, aufgewendet.
Der aufgestellte Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischen Begleitplan (Plan nach § 41
FlurbG) beinhaltet die zweckmäßige Neugestaltung im Verfahrensgebiet unter Beachtung der
Planungsziele der Stadt Eisenach (z.B. Flächennutzungsplan, Radwegekonzept). Zur Sicherung der
Umsetzung dieser Planungen im Rahmen der Maßnahmen der Flurbereinigung übernimmt die Stadt
Eisenach einen Kommunalanteil von 77.000,00 € für das Verfahrensgebiet Eiesenach / Nord, dies
entspricht ca. 66% des von der Teilnehmergemeinschaft nach Abzug der Förderung aufzubringenden
finanziellen Eigenanteils. Der Prozentsatz liegt in diesem Verfahrensgebiet höher als bei den beiden
anderen Gebieten, da die 10%igen Kosten des Eigenanteils für die Brücke über die Madel von der Stadt
Eisenach als Straßenbaulastträger getragen werden müssen.

Die Summe von 77.000,00 € wird in drei Jahresanteilen mit  20.000,00 € für das Haushaltsjahr 2006 ,
27.000,00 € für das Haushaltsjahr 2007 und  30.000,00 € für das Haushaltsjahr 2008 angemeldet.

Neben den Gebietskörperschaften und Bewirtschaftern  müssen sich die Eigentümer der
Grund-stücke im Verfahrensgebiet an dem 10 %- igen Eigenanteil der AK  beteiligen. Die
Stadt Eisen-ach ist Eigentümerin von ca. 69 ha beit ragspflichtiger Fläche im
Verfahrensgebiet.
Unter Berücksichtigung der geplanten Kostenübernahm e durch die beteiligten Gebiets-
körperschaften und Bewirtschafter verbleibt für die  Grundstückseigentümer ein Be-
rechnungsfaktor von voraussichtlich 105,00 €/ ha Ei gentumsfläche. Für das
Verfahrensgebiet Eisenach / Nord hat die Stadt eine n gerundeten Eigentümeranteil von
7.500,00 € aufzubringen
( 105,00 €/ ha  x 69 ha).  Der Eigentümeranteil wir d ebenfalls gestaffelt in drei Raten, mit
einem Betrag von 2.000,00 € für das Jahr 2006, 2.50 0,00 € für das Jahr 2007 sowie
3.000,00 € für das Jahr 2008, eingeplant und zur Fi nanzierung zur Verfügung gestellt.
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Die Eigentümer der im Flurbereinigungsgebiet liegenden Grundstücke, die Erbbauberechtigten sowie
Eigentümer von selbständigen Gebäude- und Anlageneigentum bilden die Teilnehmerge-meinschaft der
Flurbereinigung, hier Eisenach / Nord. Die Teilnehmergemeinschaft ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts. Die Verwendung der finanziellen Mittel unterliegt den gleichen Vorgaben, wie die
bei der Auftragsvergabe und Haushaltsführung durch eine Gebietskörperschaft.

Die Haushaltsführung und Vorbereitung und Auswertung der Ausschreibungen sowie Kontrolle und
Prüfung der Leistungen erfolgt im Auftrag der Teilnehmergemeinschaft durch das Amt für
Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen.

Schneider                                                             Nielsen
Oberbürgermeister Bürgermeister

Anlagen
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Herrn Nielsen Herrn Diedrich Frau Knieriem (Tel.:Nr 671235)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

66

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.1-1834-FbV

Betreff

Übernahme der anteiligen Kosten durch die Stadt Eisenach im Flurbereinigungsverfahren Hötzelsroda

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 78000.96006

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Kostenübernahme Flurbereinigungsverfahren Hötzelsroda Seite: 73
AZ:  65.1-1834-FbV

I. Beschlussvorschlag

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
Der Stadtrat beschließt:

1. Die Stadt Eisenach übernimmt anteilige Finanzierungskosten für das Flurbereinigungsver-fahren
Hötzelsroda mit den Gemarkungen Berteroda, Frohnishof, Hötzelsroda und Neukir-chen in Höhe von

·  70.000,00 € als Kommunalanteil und
·    1.100,00 € als städtischer Anteil Grundstückseigentümer
     insgesamt 71.100,00 €.

2. Die Sicherstellung der Finanzierung erfolgt durch die Festsetzung entsprechender Verpflich-
tungsermächtigungen für die Folgejahre 2006 bis 2008 im Nachtragshaushalt 2005 wie folgt
für das Haushaltsjahr 2006 ein Jahresanteil in Höhe von 20.300,00 €;
für das Haushaltsjahr 2007 ein Jahresanteil in Höhe von 25.400,00 € ;
für das Haushaltsjahr 2008 ein Jahresanteil in Höhe von 25.400,00 €.

II. Begründung

Im Zuge des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit (VDE ) Nr. 15 wird der
Streckenabschnitt der Bundesautobahn (BAB) A4 zwisc hen Herleshausen
(Landesgrenze Hessen/ Thüringen) und dem Hermsdorfe r Kreuz (A4/ A9) auf 129,6 km
Länge sechsstreifig aus- bzw. neugebaut. In der Zus tändigkeit des DEGES, Deutsche
Einheit Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH, liegt d er Neubau des 24,5 km langen
Abschnittes Eisenach/ Hörselberge.

Nach Prüfung aller Vor- und Nachteile wurde durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Wohnungswesen im Februar 2000 die Linie für diesen Neubauabschnitt der A4 bestimmt. Er beginnt
unmittelbar östlich der Werratalbrücke. Zunächst wird die vorhandene Trasse auf ca. 2 km Länge nach
Süden hin verbreitert. Anschließend schwenkt die Trasse nach Nordosten (Richtung Mosewald) ab. An
der Kreuzungsstelle mit der B 7 entsteht die neue Anschlussstelle Eisenach- West. Im großen Bogen
führt die Autobahn dann nach Osten, vorbei an den Ortsteilen der Stadt Eisenach, Madelungen, Stregda,
Neukirchen, Berteroda, Hötzelsroda und Stockhausen bis zur neuen Anschlussstelle Eisenach- Ost (B 84)
bei Großenlupnitz. Von hier aus geht es weiter in östlicher Richtung bis die Trasse nordwestlich von
Ettenhausen/ Nesse nach Süden abknickt und hinter Sättelstädt in die vorhandene Trasse der BAB A4
mündet.

Für Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch Bau, Anlage und Betrieb einer Autobahn ent-stehen und
nicht vermieden bzw. vermindert werden können, muß ein Ausgleich bzw. Ersatz geschaffen werden. Für
Kompensationsmaßnahmen sind rund 193 ha Fläche vorgesehen. Zusätzlich erfolgen auf rund 27 ha des
Trassenkörpers (Böschungen, Rückhaltebecken etc.) Gestaltungsmaßnahmen zur Einbindung der Trasse
in das Landschaftsbild. Die ermittelte Eingriffsfläche (absolut) umfaßt rund 269 ha. Insgesamt werden
für das Gesamtprojekt der Nordverlegung der BAB A4 , d.h. die Trasse und ihre Nebenanlagen sowie die
landschafts-pflegerischen Maßnahmen, rund 361 ha ihrer bisherigen Nutzung entzogen bzw. in der
bisherigen Nutzbarkeit eingeschränkt.

Im Gebiet der Stadt Eisenach sind ca. 1500 Grundstücke betroffen. Desweiteren werden ca. 60
vorhandene ländliche Wege sowie weitere 60 nicht in der Örtlichkeit vorhandene Katasterwege durch
An- und Zerschneidungen beeinträchtigt. Analog sind Gräben, Vorfluter sowie natürlich vorhandene
Abflüsse in ihrer Funktion zur Oberflächenwasserabführung betroffen. Weit über 70
Bewirtschaftungsgewanne werden allein für die Trasse der Autobahn zertrennt.
Durch entsprechende Flurbereinigungsverfahren solle n die durch das Verkehrsprojekt
ent-stehenden agrarstrukturellen und landeskulturel len Nachteile und Störungen
weitestgehend behoben und weitere bestehende Landnu tzungskonflikte im jeweiligen
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Verfahrensgebiet auf der Grundlage des Flurbereinig ungsgesetzes sowie
Landwirtschaftsanpassungsgesetz gelöst werden.

Für den Neubauabschnitt zur Umfahrung der Hörselber ge wurden fünf
Verfahrensgebiete zur Flurbereinigung festgesetzt. Die Stadt Eisenach ist an drei
Flurbereinigungsverfahren beteiligt, die Verfahren Eisenach- Nord, Hötzelsroda und
Großenlupnitz. Die Ausgangsposition für die drei Verfahren ist g leich, aber unter
Beachtung der Besonder-heiten der geplanten Leistun gen und der damit verbundenen
Ausführungskosten im jeweiligen Verfahrensgebiet un d des unterschiedlichen
Flächenanteils der Stadt Eisenach hat sich das Fach amt dazu entschieden dem Stadtrat
drei Beschlussvorlagen zur Beratung und Beschlussfa ssung vorzulegen.

Am 02.06.2005 fand beim Amt für Landentwicklung und  Flurneuordnung in Meiningen
eine Be-ratung im Beisein der Thüringer Landgesells chaft, der Teilnehmervorstände der
drei Verfahren und den Fachämtern des Dezernates II I der Stadtverwaltung zur
Abstimmung der Fin-anzierungsanteile für die Flurbe reinigungsverfahren statt. Unter
Hinweis auf die angespannte Haushaltslage der Stadt  Eisenach wurden die Forderungen
der Vorstände zur Übernahme des 10% igen Eigenantei ls der Teilnehmergemeinschaft
für das jeweilige Gebiet der Stadt Eisen-ach, analo g der Gemeinde Krauthausen im
Verfahrensgebiet Eisenach- Nord, als Kommunal-antei l, insgesamt 262.213,85 €,
abgelehnt. Von den Vertretern der Stadtverwaltung w urde darauf hingewiesen, dass der
vom Stadtrat zu beschließende Kommunalanteil der St adt Eisenach an den
Ausführungskosten die Wertigkeit der geplanten Neu-  und Ausbau-maßnahmen
berücksichtigen wird und eine annähernd gleiche fin anzielle Beteiligung in jedem
Verfahrensgebiet vorgesehen ist.

Eine Zusammenfassung der geplanten finanziellen Bet eiligung der Stadt Eisenach an
den Kosten zu allen drei Verfahren, die gleichzeiti g als Grundlage für die
Haushaltsanmeldungen der Jahre 2006 bis 2008 dient,  ist als Übersicht in der Anlage
beigefügt. Die Angaben in der Zusammenfassung sind gerundet.

Das Flurbereinigungsverfahren Hötzelsroda wurde gemäß § 86 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und § 56
Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) durch Beschluss der oberen Flurbereinigungsbehörde, dem
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, vom 26.07.2002 angeordnet.
Das Verfahrensgebiet liegt nordöstlich von Eisenach und hat eine Größe von 1.242 ha. Es um-fasst auf
dem Gebiet der Stadt Eisenach Teile der Gemarkungen Berteroda, Frohnishof, Höt-zelsroda und
Neukirchen. Weiterhin Teile der Gemarkungen Berka v.d.H., Beuernfeld und Bol-leroda, wie aus dem
beigefügten Flurkartenauszug ersichtlich. Die Ortslagen von Berteroda und Bolleroda sind in das
Verfahren einbezogen.

Der Flächenanteil der im Verfahrensgebiet befindlichen Gemarkungen stellt sich wie folgt dar:
- ant. Fläche Stadt Eisenach                                             956 ha                       77%
  (Gemarkungen Berteroda, Frohnishof
    Hötzelsroda und Neukirchen)
- ant. Fläche Gemeinde Hörselberg 217 ha 17%
   (Gemarkungen Beuernfeld, Bolleroda)
- ant. Fläche Gemeinde Berka v.d.H.   69 ha   6%

Für das Verfahrensgebiet liegt der vom Vorstand der  Teilnehmergemeinschaft mit
Unterstü-tzung der Thüringer Langesellschaft mbH er arbeitete Entwurf zum Wege- und
Gewässerplan nach § 41 FlurbG vor. Danach lassen si ch das Ausbauvolumen und die
voraussichtlichen Ausführungskosten (AK) insgesamt ableiten. Für das
Verfahrensgebiet Hötzelsroda betragen die voraussic htlichen AK 2.708.271,00 €. Die AK
für die Maßnahmen werden wie folgt untersetzt:
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Maßnahmen vorauss. AK
 in €

davon vorauss. Beteili-
gung der DEGES
in €

vorauss. verblei-
bender Anteil TG
in €

Öffent. Verkehrsanlagen 23.600,00 23.600,00 0,00
Ländliche Wege 1.220.495,00 340.325,00 880.170,00
Gewässer 8.750,00 0,00 8.750,00
Bauwerke 201.800,00 15.100,00 186.700,00
Landschaftsgestaltende
Anlagen

73.320,00 14.307,00 59.013,00

Sonstige Anlagen 24.000,00 0,00 24.000,00
Vermessung 464.330,00 302.664,00 161.666,00
Sonstige AK 445.770,00 228.230,00 217.540,00
Unvorhergesehenes 246.206,00 92.423,00 153.783,00
Gesamt 2.708.271,00 1.016.649,00 1.691.622,00

Zur Zeit werden die Ausführungskosten im Flurberein igungsverfahren mit 90% gefördert.
Diese Maximalförderung ist nach Aussage der Flurber einigungsbehörde, dem Amt für
Landentwick-lung und Flurneuordnung in Meiningen, z ur Zeit nicht gefährdet.

Unter Ansatz der 90%-igen Förderung verbleibt eine Summe von 160.562,20 € als voraussicht-licher
finanzieller Eigenanteil der Teilnehmergemeinschaft, ohne den anteiligen Kosten für die Ortslagen
(8.600,00 €). Bei einem Flächenanteil der Stadt Eisenach von 77% verbleiben somit 123.632,89 € als
voraussichtlicher Eigenanteil der Teilnehmergemeinschaft an den AK für die betroffenen Gemarkungen
im Gebiet der Stadt.

Wesentliche finanzielle Aufwendungen im Flurbereinigungsverfahren werden für den Neu- und Ausbau
und die Verbesserung des im Eigentum der Gebietskörperschaft stehenden Wege- und Gewässernetzes,
für das die Stadt unterhaltspflichtig ist, aufgewendet.
Der aufgestellte Wege- und Gewässerplan mit landsch aftspflegerischen Begleitplan
(Plan nach § 41 FlurbG) beinhaltet die zweckmäßige Neugestaltung im Verfahrensgebiet
unter Beachtung der Planungsziele der Stadt Eisenac h (z.B. Flächennutzungsplan,
Radwegekonzept). Zur Sicherung der Umsetzung dieser  Planungen im Rahmen der
Maßnahmen der Flurbereinigung übernimmt die Stadt E isenach einen Kommunalanteil
von 70.000,00 € für das Verfahrensgebiet Hötzelsrod a, dies entspricht ca. 57% des von
der Teilnehmergemeinschaft nach Abzug der Förderung  aufzubringenden finanziellen
Eigenanteils.

Die Summe von 70.000,00 € wird in drei Jahresanteilen, mit  20.000,00 € für das Haushaltsjahr 2006 und
jeweils 25.000,00 € für die Haushaltsjahre 2007 und 2008, angemeldet.

Neben den Gebietskörperschaften und Bewirtschaftern müssen sich die Eigentümer der Grund-stücke im
Verfahrensgebiet an dem 10% igen Eigenanteil der AK  beteiligen. Die Stadt Eisen-ach ist Eigentümerin
von ca. 12,4 ha beitragspflichtiger Fläche im Verfahrensgebiet.
Unter Berücksichtigung der geplanten Kostenübernahme durch die beteiligten Gebiets-körperschaften
und Bewirtschafter verbleibt für die Grundstückseigentümer ein Be-rechnungsfaktor von voraussichtlich
85,00 €/ ha Eigentumsfläche. Für das Verfahrensgebiet Hötzelsroda hat die Stadt einen gerundeten
Eigentümeranteil von 1.100,00 € aufzubringen
( 85,00 €/ ha  x 12,4 ha).  Der Eigentümeranteil wird ebenfalls gestaffelt in drei Raten, mit einem Betrag
von 300,00 € für das Jahr 2006 sowie jeweils 400,00 € für die Jahre 2007 und 2008, eingeplant und zur
Finanzierung zur Verfügung gestellt.
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Die Eigentümer der im Flurbereinigungsgebiet liegenden Grundstücke, die Erbbauberechtigten sowie
Eigentümer von selbständigen Gebäude- und Anlageneigentum bilden die Teilnehmerge-meinschaft der
Flurbereinigung, hier Hötzelsroda. Die Teilnehmergemeinschaft ist eine Körper-schaft des öffentlichen
Rechts mit Sitz in Hötzelsroda. Die Verwendung der finanziellen Mittel unterliegt den gleichen
Vorgaben, wie die bei der Auftragsvergabe und Haushaltsführung durch eine Gebietskörperschaft.

Die Haushaltsführung und Vorbereitung und Auswertung der Ausschreibungen sowie Kontrolle und
Prüfung der Leistungen erfolgt im Auftrag der Teilnehmergemeinschaft auf Vertragsbasis durch den
Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung Thüringen.

Schneider                                                             Nielsen
Oberbürgermeister Bürgermeister

Anlagen
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Nielsen Menge Krey (Tel.:672)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

66

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrat-Sitzung TOP Stadtratsitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
�  Beschlussvorlage
�  Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

��� ��������	�

Betreff

Jahresabschluss 2003 des Eigenbetriebs Stadtwerke Eisenach

Vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen
Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis BeschlussBeratungsfolge

(zutreffendes ankreuzen) öff. n.öff. ja nein Enth. Nr.

� Beigeordnetensitzung

� Ortschaftsrat

� Rechnungsprüfungsausschuss �

� Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

� Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

� Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

� Jugendhilfeausschuss

� Werkausschuss �

� Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschuss

� Haupt- und Finanzausschuss �

� Stadtrat �

Finanzielle Auswirkungen

�  keine Berührung des Wirtschaftsplans

�  Berührung des Wirtschaftsplans
     �  Erfolgsplan
     �  Vermögensplan
     �  Investitionsplan zum Vermögensplan

Bereich:
Seite:                              Lfd. Nr.:

Mittel
Lt. Wirtschaftsplan bzw. Nachtrag d.

lfd. Jahres
- EUR -

     Ausgaberest aus VJ bzw.
Verpflichtungsermächtigung  -

EUR -

insgesamt
- EUR -

Wirtschaftsplan
Stadtwerke 2005

Gesamt:

Frühere Beschlüsse
Beschl.-Nr.: Beschl.-Nr.: Beschl-Nr.: Beschl.-Nr.:
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I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Werkausschuss empfiehlt,
der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

Der Stadtrat nimmt den Prüfbericht  zum Jahresabschluss 2003 des Eigenbetriebes „Stadtwerke
Eisenach“ und den Lagebericht der Werkleitung zustimmend zur Kenntnis und beschließt:

1. die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2003
2. den Vortrag des Jahresverlustes 2003 auf neue Rechnung
3. die Entlastung der Werkleitung für das Geschäftsjahr 2003.

II. Begründung

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschloss in seiner 54. Sitzung am 30.04.2004 die Bestellung der WIKOM
Wirtschaftsberatungs AG, Schillerstraße 24, 99096 Erfurt zum Prüfer für den Jahresabschluss des
Geschäftsjahres 2003 für die Stadtwerke Eisenach.

Der Auftrag wurde hierzu am 03.05.2004 erteilt, die Prüfung fand im Zeitraum des 2. bis 4.
Quartals 2004 statt.

Die Prüfung erfolgte gemäß § 25 ThürEBV i. V. m. § 85 ThürKO. Die Prüfung durch das
Wirtschaftsprüfunternehmen erstreckte sich neben der Prüfung der Übereinstimmung von
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht mit den gesetzlichen Vorschriften und den
Bestimmungen der Betriebssatzung, der Prüfung, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss
in Einklang steht und der tatsächliche Lage des Eigenbetriebes entspricht, auch auf die Prüfung
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).

Die Prüfer erteilten den Stadtwerken im Ergebnis einen uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk.

Vom Wirtschaftsprüfunternehmen wurde abschließend festgestellt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Eisenach – Eigenbetrieb der Stadt Eisenach –
für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2003 unter Einbeziehung
der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2003 geprüft. Die Buchführung
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der ThürEBV, den ergänzenden Regelungen in
den Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung
der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des
Eigenbetriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 85 Abs. 3 ThürKO unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch

…

den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der
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Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche
Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen
der Werkleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht gibt insgesamt eine
zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Risiken der künftigen
Entwicklung zutreffend dar.“

Nähere Ausführungen zum Jahresabschluss 2003:

Im Wirtschaftsjahr 2003 ist ein Fehlbetrag in Höhe von T€ 41 entstanden. Die Wirtschaftsprüfung
und die Werkleitung empfehlen, den Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Jahresgewinn /Verlust teilt sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt auf:

Wasserversorgung: -  258 T€
Abwasserentsorgung: + 386 T€
Friedhof: -    50 T€
Grünflächen -      2 T€
Beleuchtung /Parken -  100 T€
Bauhof +   11 T€
Straßenreinigung Außendienste: -    28 T€
-------------------------------------------------------------
Gesamt: -    41 T€
===================================

Entscheidend beeinflusst wurde das Betriebsergebnis  durch die Betriebszweige
Wasserversorgung, Friedhof und Beleuchtung /Parken.

Das negative Ergebnis im Betriebszweig Wasserversor gung resultiert insbesondere aus
den gegenüber den Vorjahren gestiegenen Wasserverlu sten. Im Jahr 2003 standen die
verkauften Wassermengen nicht im Verhältnis zu den vom Trink- und Abwasserverband
Eisenach-Erbstromtal (TAV) gekauften Wassermengen. Diese Feststellung konnte erst in
der Jahresendabrechnung 2003 getroffen werden. Währ end in den Jahren 2000 bis 2002
Wasserverluste von durchschnittlich 14,51 % zu verz eichnen waren, stiegen diese im
Wirtschaftsjahr 2003 auf 19,13 % an. Dies entsprich t einer Menge von rund 105.543 m³
(geldwerter Verlust auf Basis des Einkaufspreises: rund 117.153 €).

…

Auch im ersten Halbjahr 2004 war diese Entwicklung weiterhin vorhanden, gemeinsame
Ermittlungen mit dem TAV führten zur Klärung und Ur sachenbehebung. Seit dem Monat
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Juli 2004 entspricht die Einkaufsmenge wieder der d urchschnittlich monatlichen
Einkaufsmenge des Jahres 2002.

Die Mindereinnahmen des Betriebszweiges Beleuchtung /Parken resultieren daraus, dass das
Parkhaus durch mangelnde Akzeptanz der Bürger wenig frequentiert wird.

Im Betriebszweig Friedhof ist das negative Ergebnis auf folgende Ursachen zurückzuführen:
- Wegfall der Bestattungsbeihilfen,
- rückläufige Zahl von Kremationen, da im benachbarten Bundesland ein weiteres

privatwirtschaftlich geführtes Krematorium in Betrieb genommen wurde.

Weiterhin wird im Lagebericht auf die erstmalige Bildung von Rückstellungen für
Altersteilzeitverpflichtungen in Höhe von 77 T€ hingewiesen.

Die Budgetbereiche Grünflächen, Bauhof und Außendienste, kumuliert ab dem Jahr 2000
betrachtet, ergeben insgesamt ein positives Ergebnis in Höhe von 35,1 T€. Diese
Betrachtungsweise gestattet § 8 Abs. 2 ThürEBV.

Die Entscheidung, Teilleistungen des innerstädtischen und maschinellen Kehrens ab 01.01.2001
im Eigenbetrieb zur realisieren, ergab neben einem verbesserten Ergebnis für diese Leistungen
den Einsatz von vorhandenen personellen und technischen Ressourcen. Besonders
hervorzuheben ist der zielgerichtete Einsatz der manuellen Straßenreinigung (Straßenkehrer),
welche auch bei der Bevölkerung auf positive Resonanz stößt.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Eigenbetr ieb sich auch im Jahr 2003 weiter
kontinuierlich und stabil entwickelt hat.

Zum 01.01.2005 wurden die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung auf
den TAV übertragen. Die daraus entstehenden finanziellen Folgen können noch nicht
abschließend abgeschätzt werden. Grundsätzlich soll der Eigenbetrieb bestehen bleiben und
durch weitere Aufgabenübertragung gestärkt werden.

Oberbürgermeister                                        Bürgermeister

Anlagen:   Prüfbericht des Jahresabschlusses 2003 Eigenbetrieb Stadtwerke Eisenach

Verteiler: Werkausschussmitglieder

� Der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2003 des Eigenbetriebes „Stadtwerke
Eisenach“ kann zu den Sprechzeiten beim Büro des Stadtrates der Stadt Eisenach
(Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Eisenach, 3. OG, Markt 2) oder bei den
Stadtwerken Eisenach (Verwaltungsgebäude, DG Zi.-Nr. 2.3, Heinrichstraße 11)
eingesehen werden.
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III. Unterschriften

Dezernat Fachamt Federführender Sachbearbeiter

Eisenach, …
Nielsen/Bürgermeister

Eisenach, …
Mittelstädt/Werkleiterin

Eisenach,......
         Balsam /SB Vw- /Vertragsrecht

0 36 91 / 79 18 52

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

�  keine Bedenken

�  folgende Bedenken/Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

�  keine Bedenken

�  folgende Bedenken/Anmerkungen:

Datum und Unterschrift


